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nehmung klären. Die überlieferte fleißigefi Arbeit in keiner Weise. Wenn
Auffassung der Determination der Siıinne S1e auch be1 der Neuheit ihres Ergeb-
Urc ıne „SpeCclies impressa‘‘ wiıird hier n1ısses auf Wiıderstand stoßen mußte,
vollkommen umgestoßen. Auch WeI die- wird S1e doch 1n dem gerade 1n den

Ergebnis nıcht zustimmt, ann och etzten Jahren hefitigen Streit zwischen
durch die scharfsinnıgen Untersu- Universalisten und Solıdaristen Anre-
chungen Siewerts Streben nach gung weiıterer Nachprüfung geben.
einer tieferen Begründung der überlie- Preis S, J.
terten Lehren werden. Nur Staat und Todesstrafe. Vonmacht Siewerth leider durch dıe oft

Heijnrıch Kühle, Privatdozentrecht undurchsichtige Sprache dem Le-
unnötig schwer, seinen Gedanken- der Universität ünster. 80 (XVI Ü,

12’7 5.) ünster 10934, Aschendort.gängen ZUuU folgen.
de Vrıes 5. J. M 3.60

Diese Arbeit ist uSs einer akademı-
Individuum und Gemeinschai{it schen Antriıttsrede 1n ünster hervor-

beım homas VO Aquiın. Das ema behält auch eute
Von Edelbert Kurz O.F.M eın Interesse, zumal WEn auf moral-

philosophische Vertiefiung gesehen WILE  d.(163 5,) ünchen 1933; Kösel-Pu-
stet. Kar:  e 3.80 Die traditionelle Lösung wird glücklich

verteidigt. Dankbar begrüßt -rl denDer Verfasser untersucht das gesamte geschichtlichen Überblick, der deutlichSchrifttum des hl "Thomas auf dessen
Lehre über das Verhältnis VO  - Indıivi- zeigt, wıe der Vergeltungsgedanke 1m

altgriechischen, römischen und germanı-duum und Gemeinschatt. Das Ergebnis schen Recht nicht tehlt Das ec derfaßt 1n die HKormel ININEC Das
„Gemeinwohl“ ist besser als das Gut staatlıchen Strafgewalt überhaupt WIT

abgeleitet aus dem Zweck und Weseneines einzelnen, wenn beide 1n derselben des Staates un! seinem VerhältnisOrdnung bestehen. Aus dem Orzug des
Gemeinwohles olg eın Zielcharakter den Staatsgliedern. Vergeltung, Sıche-
un! der Mittelcharakter des Einzelwoh- Trung, Abschreckung (die auch ZUT Sıche-

rung beiträgt) und Besserung sıind dıeles Die Anwendung auftf die wichtigsten
menschlichen Gemeinschaften, Staat un!' Zwecke, dıe die Todesstratie durch den

Staat rechtfertigen. Das Verhältnis desKirche, ergibt folgendes ıld In der
Staates den Gliedern annn anl nachOrdnung des . diesseitigen Gemeinwohles

ist der Mensch Ygl des Staates wiıllen „Quadragesimo nno  6 besten durch
da Dieser selbst aber ist wiederum — das „Hauptprinzıp einer gesunden So-

zialphilosophie” darstellen, das PrinzıpSammen mit den übriıgen Strebungen des
Menschen aıuf Gott, das jenseitige Ge- der Subsidiarıtät der der Ergäanzung.

Der Eıiınzelne ist wohl miıt seinen außernmeingut der Menschheıt, hingeordnet. Gütern der Gesamtheit untergeordnet,Durch die Fassung ottes als Geme1in-
gut gelingt dem hl homas, SsSein T1N- aber die Tätigkeit der Staatsorgane ist  S_

hingeordnet aut das Wohl aller GlıederZ1p ausnahmslos auch für dıie übernatür-
insgesamt und diesen somit untergeord-che Ordnung aufrecht erhalten. Aller-

dıngs ist esS dazu notwendig, auch die u  ber- net. Darum klingen die Ausführungen
:  ber die organiısche Staatsauffas-natürlich-göttliche Ordnung der Kirche

SUuNng doch mißverständlich. Die Formel1ın das übernatürliche Gemeinwohl eINZU-
beziehen. Gerne hätte ia noch ertah- „der Staat ist dem Individuum über-

legen  .. ann keine ahrheıt schaffen,
TCI, w1e sich staatlıches und kirchliches

WEeNnN 1a  ‚Bel nıcht auf das Prinzıp derGemeinwohl 1 Konfliktstall verhalten;
denn, WenNnn uch wahr ist, daß eın Subsidiarıtät zurückgreıilft, wonach jed-

wede Gesellschaftstätigkeit ergäan-objektiver Kontflikt nıcht bestehen kann, zenden Hılfeleistung iıhrer Glieder De-gibt doch viele Zweifelfälle, 1n de- stimmt ist.161 nicht ohne weiıiteres klar ist, aut Schuster
weilcher Seıte Recht und Zuständigkeıit Geschichtelıegen. Wer interpretiert in diesem Falle
das Gemeinwohl des Staates? Der Staat, Julius Echter VO Mespe1l-
die Kırche oder das Individuum? Das Fürstbischof VOoO  =) Würzburg
mindert aber den Wert der ungemeın und Herzog VO  3 Franken (1573 DIS


